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Der Vorsitzende begrüßte die Sitzungsteilnehmer und stellte die Beschlussfähigkeit fest.

Einwendungen gegen die Tagesordnung wurden nicht erhoben.

Alle Tagesordnungspunkte wurden in öffentlicher Sitzung behandelt.

Die Sitzung wurde in der Zeit von 17.20 – 17.30 Uhr für eine Pause unterbrochen.

TOP 1: Einwohnerfragestunde

Herr Lorenz stellte folgende Fragen zur Stadtmanagement Itzehoe GmbH:

Frage 1:

„Die Stadt zahlt einen Personalkostenzuschuß an die Stadtmanagement Itzehoe GmbH von
über € 50.000,00 in 2007. Seit dem 1.1.2007 gibt es keinen angestellten, hauptamtlich täti-
gen Stadtmanager.
Erhält die Stadt Itzehoe ihren Zuschuß anteilsmäßig von der Stadtmanagement Itzehoe
GmbH für die Zeit zurück, in der kein hauptamtlich angestellter Stadtmanager tätig war bzw.
ist?

Sind Kürzungen – und wenn ja, in welcher Höhe – bei den Überweisungen vorgenommen
worden?

Frage 2:

Für welchen Zeitraum muß die Stadtmanagement Itzehoe GmbH die zu wenig entrichteten
Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme öffentlicher Straßen und Plätze nach-
zahlen?

Ich gebe meine Fragen zu Protokoll und bitte, die Antworten hierzu ebenfalls zu Protokoll zu
nehmen und mir von diesem eine Abschrift zu übersenden.“

Zu Frage 1 antwortete Bürgermeister Blaschke, dass keine Kürzungen vorgenommen wur-
den und werden. Die Stadtmanagement Itzehoe GmbH hat in den letzten Monaten unter er-
schwerten Bedingungen gearbeitet, es liegt kein Grund für Kürzungen vor. Zudem wäre dies
eine politische Entscheidung gewesen, über die bislang nicht entschieden wurde.

Zu Frage 2 erklärte Herr Eisenmann, dass diese zurzeit nicht beantwortet werde, da es sich
hierbei um ein eventuelles Ergebnis dieser Sitzung handelt.

TOP 2: Einwendungen gegen die Niederschrift der Sitzung des Wirtschaftsausschus-
ses vom 20.06.2007

Einwendungen gegen die Niederschrift wurden nicht erhoben.

TOP 3: Anfragen und Mitteilungen

Herr Carstens gab die am 20.06.2007 in nichtöffentlicher Sitzung gefassten Beschlüsse zu
den Tagesordnungspunkten 4 und 5 öffentlich bekannt.
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TOP 4: Situationsbericht IZET

Herr Prof. Dr. Thiericke begrüßte die Sitzungsteilnehmer und berichtete über die derzeitige
Situation des IZET anhand einer Power – Point Präsentation, die dem Protokoll als Anlage
beigefügt ist.

Die Aufgaben der Geschäftsführung gliedern sich in vier Bereiche, von denen sich Herr Prof.
Dr. Thiericke intensiv um den Bereich Ansiedlung, Gründung und Coaching kümmert. Die
Zusammenarbeit mit den Hochschulen entwickelt sich positiv, es wurden bereits gute Kon-
takte zu Fachhochschulen und Unis aufgebaut. Wichtig für die Vermarktung des Technolo-
giestandortes ist eine „Dachmarke“. Derzeit ist das IZET zu 82 % vermietet, was eine Re-
kordauslastung darstellt. Im Herbst 2007 wird Schülern des 12. und 13. Jahrganges der Itze-
hoer Gymnasien erstmalig die Teilnahme an einer Science Summer School angeboten, in
der über Technologie und Wissenschaft informiert wird, um so Interesse für Technologiebe-
rufe zu entwickeln. Mit CONNECT NORTHERN GERMANY wurde ein Netzwerk von Exper-
ten geschaffen, um Unternehmen zu unterstützen. Des Weiteren nahm man an der EXPAN-
SION; der zweitgrößten Immobilienmesse Deutschlands teil und führte selbst diverse Veran-
staltungen durch. Weitere geplante Aktivitäten sind neben der Breitbandanbindung u. a.
neue Förderanträge, um wieder verstärkt EU- Projekte aufnehmen und durchführen zu kön-
nen. Sehr wichtig ist auch die Reinraumerweiterung des ISIT sowie die Schaffung von La-
borkapazitäten, da von Unternehmen vor einer Standortverlegung nach Itzehoe vorrangig
nach vorhandener Infrastruktur und Fördermöglichkeiten gefragt wird.

Zur Entwicklung einer Dachmarke für die Region merkte Ratsherr Eisenmann an, dass sich
zwar verschiedene Gremien mit der Entwicklung eines Leitbildes beschäftigt haben, bisher
aber nicht zusammengekommen sind. Ein Ergebnis sei bisher nicht zustande gekommen.
Bürgermeister Blaschke erwiderte, dass die Stadtmanagement Itzehoe GmbH ein wichtiger
Partner bei der Entwicklung eines gemeinsamen Leitbildes ist. Sowie ein Stadtmanager ge-
funden ist, sollen die Gremien zusammengeführt werden. Vorrangig war auch die Position
der Stadt Itzehoe zur Region IZ zu klären. Der Beirat der Region IZ hat nach Aussage von
Ratsherrn Gründel bereits ein Ziel- und Strategiepapier entworfen, in dem als Kernziel u. a.
die Entwicklung eines Leitbildes/ einer Dachmarke genannt wurde. Das Papier wurde der
Lenkungsgruppe der Region IZ übergeben. Eine Reaktion sei bisher nicht erfolgt.
Herr Prof. Dr. Thiericke unterstrich nochmals die Notwendigkeit einer gemeinsamen Dach-
marke. Die Stadt muss sich mit den Umlandgemeinden als eine Einheit präsentieren, um
Stärke zu demonstrieren und den Technologiestandort nach aussen sichtbar zu machen.

Daraufhin ließ Ratsherr Eisenmann über folgenden Beschlussvorschlag abstimmen:

Der Wirtschaftsausschuss bittet Bürgermeister Blaschke in der Lenkungsgruppe der Region
IZ die Idee der Entwicklung einer Dachmarke für Itzehoe bzw. die Region IZ im Rahmen des
weiteren Entwicklungsprozesses der Region IZ einzubringen.

Der Beschlussvorschlag wurde einstimmig angenommen.

Abschließend bedankte sich Ratsherr Eisenmann bei Herrn Prof. Dr. Thiericke für dessen
Ausführungen und wünschte weiterhin viel Erfolg.
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Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbH
- Organisation und Aufgaben -

• Vermietung

• Dienstleistungen

• Veranstaltungen
(intern & extern)

• Ansiedlungen

• Gründer 
identifizieren & 
motivieren

• Beratung in allen
Phasen der
Geschäftsentwicklung

• Standortmarketing

• Öffentlichkeitsarbeit

• Clustermanagement

• HighTech Itzehoe e.V.

• Technologietransfer

• Verknüpfung mit
Universitäten, 
Fachhochschulen, 
Bildungseinrichtungen

Betrieb des
Technologiezentrums

IZET

Ansiedlung
Gründung
Coaching

Vermarktung des
Technologiestandorts
Öffentlichkeitsarbeit

Zusammenarbeit 
mit

Hochschulen

Geschäftsführung
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Angebote des IZET

• Beratung und Coaching
Unterstützung in allen Phasen der Gründung, Planung 
und Geschäftsentwicklung

• Firmensupport
Büroservice, Konferenzräume und -technik, 
Unterstützung bei Veranstaltungen

• Technologietransfer
Von der Technologie zum Markterfolg

• Ansiedlung
Beratung bei der Ansiedlung in Hightech Itzehoe, 
kurze Wege
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Aktuelles aus dem IZET 

Rekordauslastung des IZET:  82 %

Gemeldete Arbeitsplätze: 170

Unternehmer engagieren sich (region IZ, HighTech Itzehoe e.V.)

Science Summer School Itzehoe, Innovation und Kunst etc.

Etablierung von CONNECT Northern Germany

Teilnahme an der EXPANSION - Gewerbeimmobilienmesse

Neuer Marktauftritt 

Neues Printmaterial
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Marketing – Neue Broschüren

IZET Imagebroschüre Standortbroschüre HighTech Itzehoe 
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Veranstaltungen 

Expansion Juni 2007

März 2007 

Mai 2007 

Juni 2007 

Business-Frühstück

Regelmäßige 
Unternehmertreffen 
im IZET

Veranstaltungen 

Unterschiedliche
Veranstaltungen 
externer Partner
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Presse / Öffentlichkeitsarbeit
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Presse / Öffentlichkeitsarbeit
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Aktuelles aus HighTech Itzehoe

Bauvorhaben Reinraum ISIT

Biomasse-Kraftwerk

Einweihung Neubau Pohl-Boskamp in Dägeling

Fa. nanoFLEXX erhält Seed- und Start-Up Fonds

Strategiepapier region IZ
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Ziel- und Strategiepapier des Beirates

Kernziele der Region
aus Sicht der strukturbildenden Unternehmen

A. Arbeitsplätze schaffen
übergeordnetes Bewertungskriterium aller Entscheidungen und 
Projekte

B. Leitbild / Dachmarke für die Region entwickeln
Profilbildung der Region für Außendarstellung und interne 
Identifikation

C. Identifikation mit der Region verbessern
zusätzliche Projekte nötig
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Geplante Aktivitäten

Breitbandanbindung (Förderantrag gestellt)

Neue Förderanträge (Cluster, Ansiedlung etc.)

Multiplikatoren motivieren

Unterstützung des Regionenmarketings

Weiterentwicklung des „Mikrotechnologie-
Konzeptes“ mit neuem ISIT-Direktor

Reinraum-Erweiterung des ISIT
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Vision für die Standortentwicklung

Infrastruktur
ist der 

wichtigste Erfolgsfaktor

für die Entwicklung unseres 

Technologie-Standorts
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Cluster – Was ist das ?

Zulieferer
Kern-

unternehmen
Kunden

Wertschöpfungskette
(Prozessorientierung)

Spezifisches
Arbeitskräfte-

angebot

Spezifische
Infrastruktur &

Ressourcen
Institutionelle Kette
(Querschnittsorientierung)

• Forschung
• Technologiezentren
• Wohnortqualität
• Verkehrsanbindung
• Kapital
• Fördermittel
• Rechtlicher Rahmen 
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Herausforderungen für unsere Region

• Vernetzung der Akteure entlang der Wertschöpfungskette 
kritische Masse, Synergien nutzen

• Schärfung des Profils für die Außendarstellung und 
Identifikation 
Profilierung der Region

• Plattform zur länderübergreifenden Zusammenarbeit 
Unternehmen, Einrichtungen, Kapitalgeber

• Rahmenbedingungen mitgestalten 
Förderbedingungen, Technologietransfer



Prof. Dr. Ralf Thiericke, Gesellschaft für Technologieförderung Itzehoe mbHSeite 17

Erfolgsstrategien für den Technologiestandort Itzehoe

Weiterentwicklung ansässiger Unternehmen
Coaching, Vernetzung und Informationsaustausch

Gründung neuer Unternehmen 
Innovationen von Außen, Gründer motivieren,
Anwendungsorientierung fördern USP

Ansiedlung
Erfolgskonzept weiterentwickeln
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Erfolgsstrategien für den Technologiestandort SH

Kritische Masse aktivieren
- Regionalentwicklung von Innen, Stärken herausarbeiten
- Kleinteiligkeit durchbrechen 
- Clusterbildung

Weiterentwicklung ansässiger Unternehmen
- Vernetzung vorantreiben (Unternehmen und Hochschulen)
- Innovationsmanagement etablieren

Gründung neuer Unternehmen
- Innovationen evaluieren, Gründer motivieren
- Anwendungsorientierte Forschung fördern ( Alleinstellungsmerkmal von SH)

Ansiedlung
- Erfolgskonzepte weiterentwickeln
- Risiko-Investitionen der öffentlichen Hand in Technologieentwicklung verstärken

Neuartige Forschungsinstitute / Kompetenzzentren
- Bestehende Lücke zwischen Innovation und Produkt füllen 
- Technologiestärken weiterentwickeln
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Amt/Abteilung:

50/Abt. 532

Empfehlung zur Beratung des TOP:

vertraulich

nicht vertraulich

Art der Behandlung:

Beschlussempfehlung an die Ratsversammlung
endgültige Beschlussfassung
Anhörung/ Information

Aktenzeichen:

50.01/Ka

Anlagen:

Auszug aus der Gebührensatzung
Gebührenlisten
Gebühren anderer Städte/Gemeinden/Ämter

Betreff:

Sondernutzungsgebühren Stadtmanagement GmbH

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsausschuss nimmt von den Sachverhaltsdarstellungen der Fachabteilung
Kenntnis. Gegen die erläuterten Gebührenfestsetzungen für die Veranstaltungen der Stadt-
management GmbH Itzehoe in den Jahren 2003 bis 2006 werden keine Bedenken erhoben;
der Wirtschaftsausschuss bestätigt, dass bei der Gebührenfestsetzung im Rahmen des Er-
messens satzungskonform gehandelt wurde.

Zukünftige Gebührenfestsetzungen für Veranstaltungen der Stadtmanagement GmbH sind
weiterhin auf der bisherigen Berechnungsgrundlage festzusetzen, da an der Durchführung
dieser Veranstaltungen ein öffentliches Interesse besteht und die Veranstaltungen insgesamt
das Image der Stadt aufwerten.

Abweichender bzw. ergänzender Beschluss/ Empfehlung:

Der Wirtschaftsausschuss nimmt von den Sachverhaltsdarstellungen Kenntnis. Die Angele-
genheit wird zur weiteren Beratung an die Fraktionen verwiesen. Zu einem späteren Zeitpunkt
wird der Sachverhalt nochmals im Finanzausschuss behandelt.

Verweisung an andere Ausschüsse:

Nein
Ja: Finanzausschuss nach Fraktionsberatungen

Mitwirkung anderer Ämter?

Nein
Ja:

Gegenzeichn.
Amtsleiter
o.V.i.A.

Beratungsergebnis: in das Berichtswesen aufzunehmen

öffentlich

nichtöffentlich

lt. Beschlussvorschlag

abweichender/ergänzender Beschluss

einstimmig

mit Stimmenmehrheit:
6 Ja-Stimmen

Nein-Stimmen
1 Enthaltung

Freigabe der Sitzungsvorlage für die Internetpräsentation durch
den Bgm. o.V. Amtsleiter Nein Ja

Beglaubigt:

gez. Rasmussen

Itzehoe, Datum

13.09.07
Unterschrift Bürgermeister/Amtsleiter

gez. Blaschke
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Zu Beginn gab Ratsherr Eisenmann folgende Erklärung ab:

„Ich beschäftige mich nur ungern damit und habe kein Verständnis dafür, dass ein Bürger auf
Fragen an den Bürgermeister und die Verwaltung nach fast einem halben Jahr keine er-
schöpfende und verbindliche Antwort auf seine Fragen erhält.

Die Beantwortung der von Herrn Lorenz gestellten Fragen ist Sache der Verwaltung und des
Bürgermeisters.

Wir als Selbstverwaltung kommen erst dann ins Spiel, wenn die von der Ratsversammlung
erlassene Satzung nicht richtig angewendet wird und dadurch Haushaltsmittel der Stadt zu
entgehen drohen. – Budgetrecht

Auffällig ist das Absinken der gezahlten Gebühren von 2000 – 2007.

Ich erinnere noch, dass vor 2003 die von dem ehrenamtlich arbeitenden HGV eingereichten
Abrechnungsunterlagen hier im Ausschuss akribisch überprüft wurden.
Nachlässe gab es nach meiner Erinnerung nicht.
Diese Prüfung entfiel nach 2003 und ich bin darüber auch nicht unglücklich, da der Aus-
schuss nicht die Arbeit der Verwaltung zu erbringen hat.

Der Wirtschaftsausschuss hat sich seitdem bis zu diesem Jahr nicht mehr mit der Regelung
der Sondernutzungsgebühren zu befassen gehabt.

Nun ist öffentlich von Herrn Lorenz die Frage gestellt worden
- ob die Gebührenbescheide, die dem Stadtmanagement nach 2003 erteilt wurden,

abweichen von denen, die der HGV erhalten hatte – ob also mit zweierlei Maß ge-
messen wird

- und falls ja, warum eine andere Regelung seitens der Verwaltung praktiziert wird

Darauf soll jetzt der Bürgermeister antworten.“

Bürgermeister Blaschke erwiderte, dass auf jedes Antwortschreiben der Verwaltung weitere
Schreiben mit neuen Fragen folgten. Auch während einer Sitzungsunterbrechung in der lau-
fenden Sitzung gegen 17.30 Uhr sei ihm ein von Herrn Lorenz verfasstes Schreiben auf den
Tisch gelegt worden, von wem wisse er nicht. Auf dieses Schreiben werde und könne er zu
diesem Zeitpunkt nicht eingehen.
Festzustellen sei eine Änderung der Verwaltungspraxis hinsichtlich der abgerechneten Flä-
chen für die Sondernutzung ab 2003. Es gäbe keine Hinweise, dass der Bürgermeister, der
damalige Fachbereichsleiter oder der ab Sommer 2003 zuständige Dezernent Vorgaben
gemacht hätten. Wie es zu dem Ergebnis gekommen sei, ließe sich so nicht nachvollziehen.
Das sei unglücklich. Die geänderte Praxis ließe sich aber rechtfertigen. Zu dem Hinweis von
Herrn Lorenz in seinem vorletzten Schreiben auf § 4 Abs. 2 KAG (Kommunalabgabenge-
setz), wonach Gebührenermäßigungen nur aus sozialen Gründen zulässig seien und daher
die in § 3 Abs.2 der städtischen Sondernutzungsgebührensatzung vorgesehene Regelung,
dass bei einem „öffentlichen Interesse“ an der Sondernutzung eine Ermäßigung oder Befrei-
ung erfolgen könne, rechtswidrig sei, erklärte der Bürgermeister, dass es eine Reihe von
Gründen gäbe, die gegen die Annahme von Herrn Lorenz sprächen. Die Sondernutzung sei
in § 26 StrWG geregelt, dort gäbe es keinen Hinweis auf das KAG, so dass schon fraglich
sei, ob es sich bei einer Sondernutzungsgebühr überhaupt um eine Gebühr im Sinne des § 4
KAG handele. Dass auch für Gebühren im Sinne des KAG bei der Gebührenbemessung das
„öffentliche Interesse“ eine Rolle spielen könne, ergäbe sich für Einrichtungen, auf die die
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Bürger angewiesen seien, aus § 6 Abs. 3 KAG. Die Rechtsprechung erkenne bei bestimmten
Konstellationen „politische Gründe“ bei der Gebührenbemessung an (z.B. unterschiedliche
Gebühren durch Auswärtigenzuschlag bei bestimmten kommunalen Einrichtungen, die auch
von Auswärtigen genutzt werden). Die Satzung der Stadt Itzehoe aus dem Jahr 1999, und
insbesondere die Befreiungs- und Ermäßigungsregelung nach § 3 Abs.2, basiere auf der
Mustersatzung des Landes. Auch die Mustersatzung des Gemeindetages kenne „Ermäßi-
gung/ Befreiung“ für Gemeinnützigkeit. Die Minderbelastung des Stadtmanagements gegen-
über dem HGV betrüge rd. 5.000 – 6.000 €/p.a. Nach seinen Informationen seien dem HGV
seinerzeit auch Vorteile eingeräumt worden und zwar für Veranstaltungen nach dem 4. Titel
der Gewerbeordnung: Messen, Ausstellungen, Märkte, konkret: Weinfest, Flohmarkt, Weih-
nachtsmarkt und Störschau (nicht Kindertag). Statt 1,53 €/m² wurden je nach Strassenkate-
gorie 13 Cent bis 51 Cent/m² erhoben.
Neu bei den Flohmärkten sei die Unterscheidung zwischen gewerblichen und privaten Stän-
den. Der Vorteil wurde insoweit an die Standnutzer durchgereicht, als für private Stände die
Standgebühr erheblich geringer festgesetzt wurde als für gewerbliche. 2007 wurde auch auf
dieser Basis abgerechnet. Bürgermeister Blaschke bat den Ausschuss um ein Votum, ob die
bisherige Verfahrensweise beibehalten werden solle oder eine geänderte Praxis gewünscht
werde. Zu bedenken sei jedoch, dass die Zuschussverhandlungen mit der Stadtmanagement
Itzehoe GmbH abgeschlossen seien und diese bei geänderter Verfahrensweise höher be-
lastet werden würden.

Ratsherr Eisenmann gab an, dass nach seiner Kenntnis vor 2003 keine Subventionierungen
geflossen seien.

Nach Aussage von Herrn Olm trifft dies so nicht zu. Die Sondernutzungsgebührensatzung in
der Gebührentabelle (Ziffer 10) sehe einen speziellen Gebührentarif ( 1,53 € pro qm) für Ver-
anstaltungen gem. Titel 4 der Gewerbeordnung (Ausstellungen, Messen, Märkte) vor, nach
der viele Veranstaltungen des HGV (Weihnachtsmärkte, Flohmärkte u.a.) grundsätzlich ab-
zurechnen gewesen wären. Man habe allerdings schon damals von der im Ermessen der
Stadt stehenden Ermäßigungsmöglichkeit nach § 3 Abs.2 der Satzung Gebrauch gemacht
und diese Veranstaltungen – je nach Straßenkategorie – nach dem vom Bürgermeister be-
reits genannten deutlich geringeren Tarif abgerechnet.
Leider habe man weder in den Bescheiden gegenüber dem HGV noch später gegenüber der
Stadtmanagement Itzehoe GmbH auf die erfolgte Gebührenermäßigung jeweils ausdrücklich
hingewiesen, was erklärt, dass Herrn Lorenz diese Ermäßigung offensichtlich nicht bewusst
zu sein schien.
Ab dem Jahr 2003 wurde dann eine weitere Ermäßigung, die ausschließlich Flohmärkte be-
trifft, gewährt, indem nur noch die Stände von gewerblich tätigen Aufstellern in die ohnehin
ermäßigte Abrechnung einbezogen wurden. Diese weitere Ermäßigung ist allerdings in Rela-
tion zu der seit jeher auch gegenüber dem HGV gewährten Ermäßigung als eher gering an-
zusehen.
Herr Olm erwähnte im Hinblick auf die von Herrn Lorenz vertretene und auf § 4 Abs. 2 KAG
gestützte Auffassung, wonach eine Sondernutzungsgebührenermäßigung für Veranstaltun-
gen, die dem öffentlichen Interesse dienen, nicht zulässig sei, dass in den meisten Sonder-
nutzungsgebührensatzungen der Kommunen die in der Mustersatzung des Landes vorgese-
hene Gebührenbefreiung für Veranstaltungen, an denen ein öffentliches Interesse bestünde,
übernommen würde, so dass eine Satzungsänderung (Wegfall der Gebührenbefreiungsmög-
lichkeit für Veranstaltungen, an denen ein öffentliches Interesse besteht) allenfalls dann vor-
genommen werden solle, wenn das Land in einem Runderlass die eigene Mustersatzung
des Landes in diesem Punkt für fehlerhaft erkläre und alle betroffenen Kommunen zu ent-
sprechenden Satzungsänderungen auffordere.
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Auf die Frage von Ratsherr Schuchard, woraus der Anspruch abgeleitet werde, einem Bür-
ger Daten bekannt zu geben und ob damit nicht das Informationsfreiheitsgesetz verletzt wer-
den würde, antwortete Bürgermeister Blaschke, dass es sich hierbei um ein Entgegenkom-
men der Verwaltung handele. Herr Olm ergänzte hierzu, dass das Informationsfreiheitsge-
setz es grundsätzlich nicht erlaube, fremde Daten preiszugeben. Die Bekanntgabe könne nur
mit Einverständnis des Betroffenen erfolgen.

Ratsherr Gründel erklärte, er werde hinsichtlich der Rechtmäßigkeit des Verwaltungshan-
delns kein Votum abgeben. Es sei zu bedauern, dass keine schriftlichen Aufzeichnungen
vorlägen, um die damalige Vorgehensweise nachzuvollziehen. Seiner Meinung nach sei nur
noch rechtlich zu klären, ob Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden könnten
oder ob lediglich nur eine Ungleichbehandlung vorläge.

Das Rechnungsprüfungsamt ist für eine Prüfung der Angelegenheit nicht zuständig. Offiziell
wäre gegen die Bescheide zu klagen.

Bürgermeister Blaschke bestätigte nochmals, dass bei Erlass der Bescheide Ermessens-
spielräume genutzt wurden, allerdings auf die sich hieraus ergebenden Ermäßigungen in den
Bescheiden nicht hingewiesen wurde.

Auf die Frage zu den unterschiedlichen Flächenangaben, ob diese nur übernommen oder
auch nachgemessen wurden, erklärte Herr Struve, dass sich an der Verfahrensweise nichts
geändert habe. Die vom HGV und der Stadtmanagement Itzehoe GmbH gemeldeten m² wur-
den übernommen, auf dieser Basis erfolgte die Berechnung. Die Verringerung der m² basie-
re auf einem Rückgang der Gewerbetreibenden.

Bürgermeister Blaschke betonte, dass die damalig genannten m² nicht mehr nachprüfbar
seien. Es sei zu Ermäßigungen gekommen, die in den Bescheiden nicht dargestellt wurden.
Zukünftig werde eine Kontrolle durch den zuständigen Sachbearbeiter durchgeführt und
auch aktenkundig festgehalten. Abschließend bat er um Beachtung, dass eine Änderung der
bisherigen Verfahrensweise sich auf die Kalkulation der Stadtmanagement Itzehoe GmbH
auswirken würde.


